
 
An die 
Präsidentin des Nationalrats 
Mag.a  Barbara Prammer 
Parlament 
1017    W i e n 
 

Wien, am 16. Juli 2014 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Rauch und weitere Abgeordnete haben am 20. Mai 2014 unter 

der Nr. 1513/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend  Sicherheitskontrollen 

S35 Brucker Schnellstraße Generalerneuerung Frohnleiten-Badl gerichtet. 

 
Zu den Fragen 1 bis 16: 
 Werden auf den Baustellen in regelmäßigen Abständen Sicherheitskontrollen durchgeführt? 
 Wenn ja, wer kontrolliert die Sicherheit auf den Baustellen? 
 Wenn ja, aufgelistet nach Datum, wann wurden bisher Sicherheitskontrollen durchgeführt? 
 Wenn ja, wurden Mängel in Bezug auf die Sicherheit der dort arbeitenden Personen 

festgestellt? 
 Wenn ja bei 4., welche Mängel wurden bisher festgestellt? 
 Wenn nein bei 1., warum nicht? 
 Wurden auf den fertiggestellten Baustellen in regelmäßigen Abständen  

Sicherheitskontrollen durchgeführt?  
 Wenn ja, wer hat die Sicherheitskontrollen durchgeführt? 
 Wenn ja, aufgelistet nach Datum, wann wurden die Sicherheitskontrollen durchgeführt?  
 Wenn ja, wurden Mängel in Bezug auf die Sicherheit der dort arbeitenden Personen 

festgestellt? 
 Wenn ja bei 10., welche Mängel wurden festgestellt? 
 Wenn nein bei 7., warum nicht? 
 Wurden seit dem Baubeginn der Baustellen Personen aufgrund mangelnder 

Sicherheitsvorkehrungen verletzt?  

GZ. BMVIT-11.500/0011-I/PR3/2014      

DVR:0000175 

1422/AB 1 von 2

vom 18.07.2014 zu 1513/J (XXV.GP)

www.parlament.gv.at



 

  2 

 Wenn ja, aufgelistet nach schwere der Verletzung, wie viele? 
 Wenn ja, wurden Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit gesetzt? 
 Wenn nein bei 15., warum nicht? 

 
Die gegenständlichen Fragen betreffen den operativen Geschäftsbereich der ASFINAG und 
unterliegen somit nicht dem Interpellationsrecht. Darüber hinaus darf darauf hingewiesen werden, 
dass Fragen der behördlichen Kontrolle der Sicherheit von Arbeitnehmern auf Baustellen nicht in 
meine Zuständigkeit, sondern in die des Bundesministers für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz als Arbeitsaufsichtsbehörde (Arbeitsinspektorat bzw. Verkehrs-
Arbeitsinspektorat) fällt. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Doris Bures 
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